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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 10. Juni 2021 

 
 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 Satz 4 FVG räumt dem Vorstand der 
Bundesagentur für Arbeit nur die Befugnis ein, innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs die Entscheidung über den Anspruch auf 
Kindergeld für bestimmte Bezirke oder Gruppen von Berechtigten 
abweichend von den Vorschriften der AO über die örtliche 
Zuständigkeit von Finanzbehörden einer anderen Familienkasse zu 
übertragen. Werden für bestimmte Gruppen von Berechtigten nur 
einzelne Sachaufgaben von der örtlich und damit 
gesamtzuständigen Familienkasse auf eine andere Familienkasse 
oder Behörde übertragen, betrifft dies den Gegenstand und Inhalt 
der der Finanzbehörde zugewiesenen Aufgaben und damit eine 
Frage der sachlichen Zuständigkeit. 
 
Zum Urteil 
 

Erscheint es möglich, dass Einnahmen aus einer Beteiligung an 
einem Handelsgewerbe als atypisch stiller Gesellschafter im 
Rahmen einer Mitunternehmerschaft erzielt werden, muss das FG 
das Verfahren über die Rechtmäßigkeit des 
Einkommensteuerbescheides, in dem Einkünfte aus 
Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG erfasst sind, 
gemäß § 74 FGO aussetzen, bis durch einen --positiven oder 
negativen-- Bescheid entschieden ist, ob eine gesonderte und 
einheitliche Feststellung geboten ist. Unterbleibt dies, liegt ein von 
Amts wegen zu berücksichtigender Verstoß gegen die 
Grundordnung des Verfahrens vor. 
 
Zum Urteil 
 
 
Wird nach Eintritt des Erbfalls ein Darlehen des Erblassers 
vorzeitig abgelöst, so ist die Vorfälligkeitsentschädigung mit ihrem 
Zinsanteil nicht gesondert als Nachlassverbindlichkeit abzugsfähig. 
Die Zinsen sind Teil der als Kapitalschuld zu bewertenden und als 
Erblasserschuld abziehbaren Darlehensverbindlichkeit. Soweit die 
Vorfälligkeitsentschädigung neben ihrem Zinsanteil auch sonstige 
Elemente wie Kosten oder Gebühren enthält, richtet sich die 
Abzugsfähigkeit danach, ob die vorzeitige Kündigung des 
Darlehens eine Maßnahme der Nachlassregelung oder der 
Nachlassverwaltung war. Hat ein Nachlasspfleger Kosten 
veranlasst, so richtet sich die Abziehbarkeit als 
Nachlassverbindlichkeit nach denselben Maßstäben, die auch bei 
den durch den Erben selbst veranlassten Kosten anzulegen sind.  
 
Zum Urteil 

Urteil III R 36/19: 
Sachliche 
Unzuständigkeit des 
sog. regionalen 
Inkassoservice im 
Bereich des 
steuerlichen 
Kindergeldes 
 
 
 
25. Februar 2021 
 

Urteil VIII R 46/18: Zur 
Verfahrensaussetzung 
bei zweifelhafter 
Annahme einer 
typisch stillen 
Gesellschaft 
 
 
 
 
 
12. April 2021 
 

 

 

Urteil II R 17/18: 
Vorfälligkeitsent-
schädigung als 
Nachlassverbindlich-
keit 
 
 
 
 
 
 
02. Dezember 2020 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110108/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110111/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110107/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IV R 38/19: Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für 
Schwerbehinderte - Antragsrecht der Erben; Feststellungsbescheid über 
Eigenschaft als Behinderter als Grundlagenbescheid für 
Kraftfahrzeugsteuerbescheid 
10. Februar 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil VIII R 37/19: Zahlung aus öffentlichen Mitteln bei Zwischenschaltung 
eines freien Trägers der Jugendhilfe 
25. März 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil V R 41/18: Keine Versicherungsteuerpflicht bei Versicherung von 
Risiken mit Bezug auf in einem Drittstaat registrierte Seeschiffe 
12. November 2020 
Zum Urteil 
 

 
Rechtsprechung im Blog 

 

Gestaltungsmissbrauch bei Verschmelzung einer „Gewinngesellschaft“ auf 
eine „Verlustgesellschaft“ 

Einzelsteuergesetzliche Vorschriften zur Verhinderung von Steuerumgehungen, 
die tatbestandlich nicht einschlägig sind, schließen die Anwendung des § 42 AO 
nicht aus. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Die Beteiligten streiten darüber, ob die Verschmelzung einer Gewinngesellschaft 
auf eine Verlustgesellschaft einen Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 der 
Abgabenordnung in der im Streitjahr (2008) geltenden Fassung (AO) darstellt. 

Im Zuge einer Außenprüfung bei der Klägerin kam das Finanzamt zu der 
Rechtsauffassung, dass die Gewinngesellschaft ihr im Rückwirkungszeitraum 
erzieltes Einkommen selbst als Steuersubjekt zu versteuern habe, weil der 
Verschmelzung nach § 42 AO die steuerliche Anerkennung zu versagen sei. 

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz im Ergebnis angeschlossen 
und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Das Finanzgericht hat zwar die Regelungen in § 12 Abs. 3 Halbsatz 2 i.V.m. § 4 
Abs. 2 Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden 
Fassung (UmwStG 2006) und in § 8c Satz 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) zu 
Unrecht als einzelsteuergesetzliche Umgehungsverhinderungsvorschriften i.S. 
des § 42 Abs. 1 Satz 2 AO qualifiziert und diesen eine „Abschirmwirkung“ 
gegenüber der Anwendung des § 42 AO zuerkannt. Das führt allerdings nicht zum 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110109/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110110/


4 

Erfolg der Revision, weil der Erwerb der Anteile an der D GmbH und deren 
anschließende rückwirkende Verschmelzung auf die Klägerin keinen Missbrauch 
von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des § 42 Abs. 2 AO darstellt. 

Im Unterschied zu früheren Fassungen enthält § 42 AO in Abs. 1 Satz 2 und 3 
nunmehr eine ausdrückliche Regelung zum Verhältnis einzelsteuergesetzlicher 
Umgehungsverhinderungsregelungen gegenüber der Missbrauchsklausel der AO. 
Der Wortlaut lässt keinen Zweifel daran, dass solche einzelsteuergesetzlichen 
Vorschriften die Anwendung des § 42 AO nur dann verdrängen, wenn sie 
tatbestandlich einschlägig sind. Sind sie tatbestandlich nicht einschlägig 
(„anderenfalls“), dann wird § 42 AO nicht verdrängt. Für eine gesetzestechnisch 
begründete „automatische“ Abschirmwirkung der einzelsteuergesetzlichen 
Umgehungsverhinderungsvorschrift ist danach kein Raum. 

Bei der Prüfung des Vorliegens eines Missbrauchs i.S. des § 42 Abs. 2 AO sind 
diejenigen Wertungen des Gesetzgebers, die den von ihm geschaffenen 
einzelsteuergesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Steuerumgehungen 
zugrunde liegen, zu berücksichtigen. 

Wird eine „Gewinngesellschaft“ auf eine „Verlustgesellschaft“ verschmolzen und 
verrechnet diese die positiven Einkünfte der „Gewinngesellschaft“ des 
Rückwirkungszeitraums mit ihren eigenen Verlusten, dann stellt dies nach der 
Rechtslage des Jahres 2008 keinen Missbrauch von rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten dar. Dies gilt auch dann, wenn die 
„Gewinngesellschaft“ die Gewinne des Rückwirkungszeitraums bereits an ihre 
frühere Muttergesellschaft ausgeschüttet hatte. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 17. November 2020 (I R 2/18), veröffentlicht am 04. Juni 2021. 

 

Besteuerung des Einbringungsgewinns II 

Wird die übernehmende Kapitalgesellschaft innerhalb der siebenjährigen 
Sperrfrist formwechselnd in eine Personengesellschaft umgewandelt, führt dies 
zu einer Veräußerung des eingebrachten Anteils i.S. des § 22 Abs. 2 Satz 1 
UmwStG 2006. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

Sachverhalt 

Die Beteiligten streiten darüber, ob die einem qualifizierten Anteilstausch 
nachfolgende formwechselnde Umwandlung der übernehmenden Gesellschaft 
einen Einbringungsgewinn II auslöst. 

Geschäftsanteile einer Kapitalgesellschaft spanischen Rechts wurden im Wege 
eines qualifizierten Anteilstausches nach § 21 Umwandlungssteuergesetz 
(UmwStG) zu Buchwerten bzw. Zwischenwerten in eine GmbH eingebracht 
(qualifizierter Anteilstausch). Innerhalb der durch die Einbringung ausgelösten 
siebenjährigen Sperrfrist wurde die GmbH in eine gewerblich tätige 
Personengesellschaft formgewechselt. Der Formwechsel wurde zu Buchwerten 
vollzogen. Die Betriebsprüfung sah in dem Formwechsel eine schädliche 
Veräußerung der GmbH-Anteile und vertrat die Auffassung, dass ein 
Einbringungsgewinn II im Sinn von § 22 Abs. 2 UmwStG rückwirkend zu 
versteuern sei. 

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110100/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an 
das Finanzgericht zurückverwiesen. 

Das Finanzgericht hat rechtsfehlerhaft angenommen, dass der gegenüber der 
Klägerin ergangene bestandskräftige Einkommensteuerbescheid 2007 vom 16. 
April 2010 gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Abgabenordnung (AO) geändert 
werden durfte, um einen Einbringungsgewinn II zu erfassen. Ob die Änderung 
dieses Bescheids auf der Grundlage einer anderen Korrekturnorm zulässig ist, 
konnte der BFH mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen nicht 
entscheiden. 

Nach § 22 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 UmwStG 2006 gilt zwar die 
Veräußerung der im Rahmen eines qualifizierten Anteilstauschs erhaltenen 
Anteile als rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 
(Rückwirkungsfiktion). Die Korrektur eines bereits bestandskräftig gewordenen 
Steuerbescheids zur Erfassung eines durch die Veräußerung ausgelösten 
Einbringungsgewinns II gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO setzt aber des 
Weiteren voraus, dass der Veräußerungstatbestand nach Erlass des zu 
ändernden Bescheids verwirklicht worden ist. 

Die umwandlungssteuerrechtlichen Regelungen fingieren lediglich, dass die 
Veräußerung der erhaltenen Anteile ein rückwirkendes Ereignis i.S. des § 175 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO darstellt. Sie entbinden nicht von der Prüfung der weiteren 
Voraussetzungen dieser Korrekturnorm. 

Zwar ist materiell-rechtlich vom Vorliegen eines Einbringungsgewinns II 
auszugehen. Dieser Gewinn könnte jedoch nur dann im 
Einkommensteuerbescheid 2007 erfasst werden, wenn die Voraussetzungen 
einer Korrekturnorm erfüllt wären. Wie oben ausgeführt, scheidet § 175 Abs. 1 AO 
als Rechtsgrundlage aus. Es kommt aber im Streitfall die Anwendung des § 173 
Abs. 1 Nr. 1 AO in Betracht. Ob sämtliche Voraussetzungen dieser Regelung 
erfüllt sind und ob, wie von der Klägerin bereits vorgerichtlich geltend gemacht, 
das Finanzamt seine Amtsermittlungspflicht verletzt hat, sind Fragen, die 
wiederum zuvörderst vom Finanzgericht im zweiten Rechtsgang in rechtlicher wie 
tatsächlicher Hinsicht zu prüfen sein werden. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 18. November 2020 (I R 25/18), veröffentlicht am 04. Juni 2021, 
siehe auch das im Wesentlichen inhaltsgleiche Urteil I R 24/18 vom gleichen 
Tage. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110101/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150077/
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E-MAIL SENDEN 

 

ANMELDEN 

AA 

ABMELDEN 

ZUM SEMINAR 

Terminplaner 
  

Aktuelles zur Umsatzsteuer – Spotlight 

15.06, Webinar 

 

 

  

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Bestellung und Abbestellung  
 

Wenn Sie einen PwC-Newsletter bestellen, speichern und verarbeiten wir Ihre E-

Mail-Adresse zum Zweck des Versands des von Ihnen abonnierten Newsletters. 

Falls Sie „steuern+recht aktuell“ nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte 

eine entsprechende E-Mail-Nachricht an: 

  

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
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